
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Am Montag, 21. September 2020 findet um 19:00 Uhr im Probelokal im Obergeschoss des 
Feuerwehrhauses, Dorfplatz 1 in Ortenberg eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt. Bitte 
benutzen Sie als Gäste den Eingang des Feuerwehrhauses und achten Sie darauf die 
Mindestabstände nach der Corona-VO von 1,5 m einzuhalten sowie beim Betreten und beim 
Verlassen des Gebäudes einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
 

Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 
 

  
1. Einwohnerfragestunde 

 
2. Bauantrag 

 
          Abbruch des vorhandenen, ausgebauten Dachgeschosses  
          mit anschließendem Neuaufbau sowie Neubau von zwei Doppelgaragen 

FlSt.Nr. 5197, Winzerkellerweg 5 
 

3. Erste Änderung des Bebauungsplans „Sommerhäldele“  
– Aufstellungs- und Offenlagebeschluss - 
 

4. KiTa 2020: Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

5. LEADER: Flutlichtanlage 
 

6. Aufhebung der Gutachterausschuss-Gebührensatzung 
 

7. Annahme von Spenden 
 

8. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 

9. Verschiedenes / Mitteilungen   
                 

10. Wünsche und Anträge 
 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.  

 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
21. September 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 16/2020 
 
Bauvorhaben: Abbruch des vorhandenen, ausgebauten Dachgeschosses mit an-

schließendem Neuaufbau sowie Neubau von zwei Doppelgaragen 
 
 
Baugrundstück: FlSt.Nr. 5197, Winzerkellerweg 5, 77799 Ortenberg  
 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplanes „Im Lindle 2013“ (§30 BauGB) 
 
Die Bauherrschaft plant den Abbruch des vorhandenen, ausgebauten Dachgeschosses mit anschlie-
ßendem Neuaufbau sowie die Errichtung von zwei Doppelgaragen.  
 
Das Baugrundstück liegt im Bereich des qualifzierten Bebauungsplanes im Lindle 2013, sodass es sich 
um ein § 30 BauGB-Vorhaben handelt. Da keine Befreiungen beantragt werden, wird dem Gemeinderat 
das Bauvorhaben lediglich zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Nach Auffassung der Verwaltung werden die bauplanerischen Vorgaben durch das Vorhaben einge-
halten.  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag  
 
Der Gemeinderat nimmt das Vorhaben zur Kenntnis. 
 
  



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
21. September 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage 

 

TOP 3 

 
 
 

 

Erste Änderung des Bebauungsplanes „Sommerhäldele“ 
Änderungsaufstellungsbeschluss und Offenlagebeschluss 

 
 

Sachverhalt 
 
Die Bauherrschaft des betroffenen Grundstücks FlStNr. 8227 beantragt eine Änderung des 
Bebauungsplans „Sommerhäldele“.  
 
Der geltende Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1962 und entspricht in eingen Punkten 
nicht mehr zeitgemäßen Vorstellungen etwa hinsichtlich einer sparsamen und effizienten 
Flächenausnutzung.  
 
Durch die geplante Bebauung werden die ausgewiesenen Baugrenzen überschritten. Da 
aber auch weitere Vorgaben des gültigen Bebauungsplanes aus dem Jahr 1962 nicht ein-
gehalten werden könnten, muss dieser Bebauungsplan geändert werden, um das Bauvor-
haben zu ermöglichen. Anzupassen sind insbesondere: 
 
Baugrenze 
Wandhöhe 
Dachneigung 
Firstrichtung 
 
Mit der Änderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die effizientere Be-
bauung des Grundstücks geschaffen werden. Der unten stehende Auszug kennzeichnet 
das von der Änderung betroffene Grundstück. Die Änderung kann im verainfachten Verfah-
ren gem. § 13 a BauGB erfolgen.  
 
Das Planungsbüro Fischer hat zwischenzeitlich einen Planentwurf ausgearbeitet, den Herr 
Burkart vom Planungsbüro Fischer vorstellen wird.  
 
Die Planung wurde anhand des Bauentwurfs für das Grundstück Flst.Nr. 8227 aufgebaut 
und mit dem dort beauftragten Architekten abgestimmt.  
 
Die Bebauungsplanänderung wird für das betroffene Grundstück eine Beitragsnacherhe-
bung für Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge nach sich ziehen. Außerdem trägt der 
Antragsteller die Kosten des Änderungsverfahrens.   
 
Sollte der Gemeinderat den vorliegenden Entwurf billigen, kann gleichzeitig der Beschluss 
über die Offenlage gefasst werden. Die Offenlagefrist stimmt das Planungsbüro mit der 
Verwaltung ab. 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
1. Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Sommerhäldele“ gemäß § 13 a BauGB 
zu ändern.  
 
2. Der Gemeinderat billigt den Entwurf für die Erste Änderung des Bebauungsplanes 
„Sommerhäldele“ in der vorgelegten Form.  
 
Die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird für die Dauer eines Monats durchgeführt. 
 
 
 
 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
21. September 2020 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 4 
 

 
 

 

KiTa 2020: Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

Sachverhalt 
 
 

1. Ausgangssituation 
Die Gemeinde Ortenberg muss dringend die Kapazitäten für die Kleinkindbetreuung ausbauen. Hier-
für soll zusätzlich zum vorhandenen Kindergarten in der Oberen Matt an anderer Stelle ein sep. Krip-
penhaus gebaut werden und der gesamte U3-Bereich dorthin ausgelagert werden. Nach langem 
Suchlauf und nach Abwägung aller Vor- und Nachteile hat der Gemeinderat entschieden, die Einrich-
tung im Bereich des Dorfplatzes zu errichten.  
 

Da im Herbst 2019 der Gemeinde ein Grundstück mit einer Fläche von ca. 1.200 m² (FlStNr. 202) 
zum Kauf angeboten wurde, sollte die Einrichtung linksseitig des Freudentalbaches, im Bereich der 
Grundstücke FlStNr. 202 und 203 realisiert werden.  
 

In seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 fasste der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss zur 
Aufstellung eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB.  
  
2. Planungsänderung 
War ursprünglich noch zusätzlich die Realisierung einiger Wohngebäude vorgesehen, ist man zwi-
schenzeitlich hiervon abgerückt, denn es sollte ausreichend Fläche für eine eingeschossige Bau-
weise, Außenspielbereich, Erschließungsfläche und zusätzlich noch Vorratsfläche für eine spätere 
mögliche Erweiterung vorhanden sein.  
  
3. Bauplanungsrechtliche Strategie 
Für die Verfahrensänderung vom vereinfachten Bebauungsplanverfahren nach § 13 b BauGB in das 
„Regelverfahren“ ist zunächst der Flächennutzungsplan anzupassen.  
 
Es wird daher beantragt, dass der gemeinsame Ausschuss der VVG einen Beschluss fasst, diese 
Fläche bei der nächsten FNP-Änderung entsprechend zu überplanen.  
 
 

Beschlussvorschlag  
 

Der Gemeinderat beantragt bei der Geschäftsstelle der VVG die entsprechende Änderung des FNP 
einzuleiten.  



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
21. September 2020 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

     Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 5 
 

 
 

 

Sportplatz: Umstellung der Flutlichtanlage auf LED – LEADER-Regionalbudget 

 

Sachverhalt 
 
Im laufenden Jahr hat die Gemeinde Ortenberg über das Regionalbudget des LEADER-
Förderprogramms die Förderung des Einbaus einer drehbaren Spiegelwand in die Gymnastikhalle 
der Schule beantragt und die Bewilligung erhalten. 
 
Auch für das Jahr 2021 wird wieder ein Regionalbudget aufgelegt und zur Förderung mit einem För-
dersatz vn 80 % des Nettoaufwandes aufgerufen. Die Investitionssumme darf erneut den Bertag von 
20.000 EUR netto nicht übersteigen.  
 
Bereits vor Jahren hat der Sportverein um Prüfung des Austausches der vorhandenen Flutlichtstrah-
ler auf dem Sportplatz (Kunstrasenplatz) gegen LED-Strahler gebeten. Nach Einholung von Angebo-
ten und erster näherer Prüfung scheint dieses Projekt für einen LEADER-Regionalbudget-Antrag ge-
eignet zu sein.  
 
Ein Austausch der Flutlichtanlage gegen LED-Strahler brächte eine Energie- und Treibhausgas-
Einsparung von ca. 67%. LED-Strahler sind auch wesentlich Insektenfreundlicher als konventionelle 
Leuchtmittel.  
 

  
Beschlussvorschlag 
 

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, ein Antragsverfahren einzuleiten.   



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
21. September 2020 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer  

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 6 

 
 

Aufhebung der Gutachterausschuss-Gebührensatzung 
 

 
 

Sachverhalt 
 
Die Gemeinde erhob Gebühren für die Dienstleitungen des Gutachterausschusses nach der Sat-
zung über die Erhebung von Gebühren über die Erstattung von Gutachten durch den Gutachteraus-
schuss (Gutachterausschuss-Gebührensatzung) vom 1. Januar 2002.  
 
Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2019 wurde per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung gem. §§ 1 und 25 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) die Aufgabe der Gutachterausschüsse 
nach § 1 Abs. 1 der Gutachterausschussverordnung von den Gemeinden Durbach, Hohberg und 
Ortenberg zur Aufgabenerfüllung auf die Stadt übertragen.  
 
Mit öffentlicher Bekanntmachung vom 28. Juni 2019 erstreckt sich seit dem 1. Juli 2019 die Gut-
achterausschuss-Gebührensatzung der Stadt Offenburg auch auf die Gemeinden Durbach, Hoh-
berg und Ortenberg. 
 
Die Gutachterausschuss-Gebührensatzung der Gemeinde Ortenberg stellt daher nur noch eine in-
haltsleere Hülle dar. Zur Rechtsbereinigung sollte daher diese Satzung aufhoben werden (Anlage).  
 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebungssatzung der Gutachterausschuss-Gebührensatzung. 
 

 

 



  

 
200921 ÖS TOP 6 Aufhebungssatzung GA-Gebührensatzung Anlage 

 
 
Gemeinde Ortenberg    
Ortenaukreis       
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufhebungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten 
durch den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung) vom 3. De-
zember 2002 

 

Aufgrund der §§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 11 und 12 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Ortenberg am 21. September 2020 folgende Satzung über die " Aufhebung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss 
(Gutachterausschussgebührensatzung) vom 2002 beschlossen. 

 

§ 1 

§ 1 
Aufhebung der Satzung  

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den 
Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung) vom 3. Dezember 2002 (Wir-
kung ab dem 1. Januar 2003) mit allen Änderungen wird aufgehoben. 

§ 2 
Inkrafttreten  

Die Aufhebungssatzung tritt rückwirkend zum 1. Juli 2019 in Kraft. 
 

 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen der Satzung ist nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. 
 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind oder der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung geltend gemacht hat. 
 

Ortenberg, den 25. September 2020 
 

Markus Vollmer 
 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
21. September 2020 

bearbeitet von: 
Irene Schneider 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 7 

 
 

Annahme von Spenden 
 

 
 

Sachverhalt 

 
Gem. § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat über die Annahme 
von Spenden, die bei der Gemeinde eingehen, der Gemeinderat zu entscheiden.  
 
- Die Volksbank in der Ortenau eG hat dem Forum Asyl eine Geldspende in Höhe von 500,00 € ge-
währt. 
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Geldspende wird angenommen. 
 

 

 

 

Notizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


